
Fahreranweisung 
Reise- und Fernlinienverkehr

Pflichten und Verhalten im Fahrdienst 
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Für den Fahrdienst gilt generell eine vorausschauende 
Fahrweise. Beachten Sie auch die besondere Obhutspflicht 
gegenüber Ihren Fahrgästen.

Informieren Sie sich vorab über die verschiedenen Sicher-
heits- und Fahrerassistenzsysteme Ihres Fahrzeugs.

Weisen Sie Ihre Fahrgäste vor Fahrtantritt auf die Anschnall-
pflicht hin und geben Sie alle notwendigen Informationen 
(z. B. Serviceeinrichtungen im Bus, Verspätungen).

Führen Sie keine Fahrten durch, wenn Sie wegen einer Erkran-
kung das Fahrzeug nicht sicher im Verkehr führen können.

Bei Fahrzeugpannen oder Unfällen verständigen Sie sofort 
Ihr Unternehmen. Achten Sie darauf, dass Ihre Fahrgäste 
nicht gefährdet werden.

Bei Beschwerden/Auseinandersetzungen müssen Sie kontrol
liert und sachlich bleiben. Bringen Sie sich und Ihre Fahr-
gäste auf keinen Fall in Gefahr!

Als Busfahrer/in  sind Sie verpflichtet, selbst auf die Ein
haltung der Lenk und Ruhezeiten zu achten.

Nehmen Sie an den Haltestellen Rücksicht auf andere Ver-
kehrsteilnehmer.

Bei evtl. Schwierigkeiten mit der Buchung (z. B. Überbu-
chung) informieren Sie sofort die Leitstelle.

Das Gepäck darf nur von Ihnen oder speziellem Service-
personal verladen werden. Beachten Sie die Regeln der 
Ladungssicherung!

Die 10 wichtigsten Punkte

10.

7.

2.
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5.2 Die Bordtoilette ist von Ihnen sauber und funk-
tionsbereit zu halten. Ferner sorgen Sie für die Ver- 
und Entsorgung von Frisch- und Schmutzwasser.

5.3 Ebenso ist die Bordküche bzw. der Heißgeträn-
keautomat von Ihnen sauber und funktionsbereit zu 
halten. Dabei sorgen Sie auch für die Versorgung 
mit Grundstoffen für die Zubereitung.
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5.4 Wenn Ihr Fahrzeug mit W-
LAN ausgestattet ist, informie-
ren Sie die Fahrgäste über die 
Möglichkeiten der Nutzung 
und melden Sie nach Fahrten-
de mögliche Funktionsstörun-
gen an die Leitstelle.

5.5 Stellen Sie die Versorgung des Fahrzeugs bzw. 
der Fahrgäste mit den vorgegebenen Fahrgastinfor-
mationen am Platz bzw. in den vorgesehenen Dis-
plays sicher.

5.6 Während Ihres Ein-
satzes im Reisebus führen 
Sie stets eine Auswahl an 
Getränken mit und bie-
ten diese Ihren Fahrgäste 
zum Kauf an. Im Fernbus 
ist ggf. das vorgegebene 
Sortiment an Verkaufsar-
tikeln (Snacks und Geträn-
ke) mitzuführen.

4.1 Sie müssen dafür sorgen, dass den Fahrgästen 
durch Informationseinrichtungen angezeigt wird, 
wann Sicherheitsgurte anzulegen sind.

Merke: Vor Fahrtantritt haben Sie als Fahr-
zeugführer die Fahrgäste auf die Pflicht zum 
Anlegen der Sicherheitsgurte hinzuweisen 
(§ 8 Abs. 2a BOKraft).

4.2 Für die Erläuterung der übrigen Sicherheitshin-
weise an die Fahrgäste gelten die Anweisungen der 
durchführenden Unternehmen bzw. der Genehmi-
gungsinhaber oder Veranstalter.

4.3 Soweit vom durchführenden Unternehmen 
bzw. vom Genehmigungsinhaber oder Veranstalter 
vorgegeben, sind Sicherheitsvideos vorzuführen 
oder die Fahrgäste auf die entsprechenden Symbo-
le für Notausstiege etc. hinzuweisen.

4.4 Die Funktion der Notfalleinrichtungen muss si-
chergestellt sein. Geringe Mängel sind von Ihnen 
abzustellen. Alle übrigen Mängel sind von Ihnen 
der Leitstelle zu melden.

5.1 Zum Service gehört eine 
umfangreiche und freundli-
che Kundenkommunikation 
über alle den Fahrgast be-
treffenden Belange, insbe-
sondere Informationen zu 
Haltestellen, Verspätungen, 
Sicherheits- und Serviceein-
richtungen.

Fahrgastsicherheit4.
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Service5.

2.5 Es ist generell untersagt,
 » während des Dienstes und der Dienstbereitschaft 

alkoholische Getränke oder andere, die dienst-
liche Tätigkeit beeinträchtigende Mittel zu sich zu 
nehmen oder die Fahrt anzutreten, obwohl Sie 
unter der Wirkung solcher Getränke oder Mittel 
stehen;

 » während der Beförderung von Fahrgästen zu rau-
chen; 

 » beim Lenken des Fahrzeugs Fernsehrundfunk-
empfänger zu benutzen; 

 » Mobiltelefone ohne Freisprecheinrichtung zu be-
nutzen; 

 » sich beim Lenken des Fahrzeugs zu unterhalten, 
es sei denn es handelt sich um Gespräche be-
trieblicher Art und kurze Auskünfte an die Fahr-
gäste. 

2.6 Ferner gilt während des Fahrdienstes: 
 » Halten Sie die Lenk- und Ruhezeiten ein. 

 » Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht 
überschritten werden. 

 » Informieren Sie sich vor Fahrtantritt ins Ausland 
über die länderspezifischen Regelungen. 

 » Beobachten Sie die Einstiege vor und nach dem 
Schließen der Türen. 

Moderne Busse verfügen oft über verschiedene Si-
cherheits- und Fahrerassistenzsysteme (z.B. ABS, 
ESP, Notbremsassistent, Spur-
wechselassistent, Abstandsre-
geltempomat etc.). Sie sind ver-
pflichtet, sich über Arbeitsweise, 
Bedienung und Funktion der 
Systeme zu informieren.

Fahrsicherheit3.
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11.2 Andere Dienstanweisungen bleiben gül-
tig, sofern diese für Fernlinienverkehr gestaltete 
 Fahreranweisung nicht eine spezielle Regelung 
trifft.

11.3 Ferner gelten die Anweisungen der durchfüh-
renden Unternehmen bzw. der Genehmigungsin-
haber („Konzessionäre“). Diese Anweisungen sind 
während des Dienstes im Fernbusverkehr stets mit-
zuführen. 

12.1 Durch seinen Status als Linienverkehr werden 
Fernbusverkehre nach festen Fahrplänen durchge-
führt. Abweichungen vom Fahrplan sind – sofern 
dies von Ihnen beeinflusst werden kann – nicht zu-
lässig.

Merke: Sicherheit geht allerdings vor Fahr-
plantreue!

12.2 Abweichungen von 10 Minuten oder mehr 
von den fahrplanmäßigen Zeiten sind von Ihnen 
der Leitstelle zu melden.

12.3 Ebenso ist das Verpassen von Anschlüssen, 
die der Fahrgast gebucht hat, der Leitstelle zu mel-
den.

12.4 Insbesondere eine vorzeitige Abfahrt (vor der 
planmäßigen Abfahrtzeit) oder das Auslassen von 
planmäßigen Haltestellen sind nicht zulässig.

12.5 Trotz des systemati schen, fahrplanmäßigen 
Betriebs sind Sie ver pflichtet, selbst auf die Einhal-
tung von Lenk- und Ruhezeiten zu achten.

Fahrplan12.
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13.5 Haltestellen dienen nur dem Fahrgastwechsel 
(Ein- und Ausstieg, Gepäckverladung) und ggf. dem 
Verkauf von Snacks und Getränken. Sind Halte aus 
betrieblichen oder sonstigen Gründen erforderlich, 
stimmen Sie diese mit der Leitstelle ab.

13.6 Nehmen Sie beim Abfahren Rücksicht auf 
den fließenden Verkehr, auf Fußgänger und warten-
de Fahrgäste.

14.1 Fahrkarten und Buchungen

14.1.1 Wenn der Genehmigungsinhaber den Fahr-
scheinverkauf an Bord zulässt, achten Sie bitte auf 
ausreichendes Wechselgeld und ermöglichen Sie 
dem Kunden den Ticketkauf.

14.1.2 Im Vorverkauf gekaufte bzw. gebuchte Fahr-
scheine sind von Ihnen beim Zustieg des Fahrgas-
tes zu kontrollieren. Dabei muss der Fahrgast mit 
einem Lichtbildausweis nachweisen, dass er die 
gebuchte Person ist.

14.1.3 Bei Schwierigkeiten mit der Buchung (z. B. 
Platz wurde doppelt besetzt, Bus ist überbucht, 
Fahrgast findet sich nicht in der Buchungsliste, 
Name im Ausweis des Kunden stimmt nicht mit 
dem Namen auf dem Fahrschein überein usw.) ist 
sofort die Leitstelle zu informieren.

14.1.4 Bei Schwierigkeiten, die Sie oder das Un-
ternehmen zu vertreten haben, ist darüber hinaus 
eine Entschuldigung beim Fahrgast wichtig. Kulanz-
regelungen (z.B. Umbuchungen, Freigetränke usw.) 
sind wiederum mit der Leitstelle abzustimmen. 

14.2 Besondere Fahrgastgruppen

14.2.1 Schwerbehinderte bzw. Mobilitätseinge-
schränkte müssen bei der Buchung auf ihre speziel-
len Bedürfnisse hinweisen. Hat der Fahrgast dies 
versäumt, bieten Sie alle technisch und betrieblich 
möglichen Hilfe-
stellungen an. 
Kann der Fahrgast 
dennoch nicht be-
fördert werden, 
informieren Sie 
die Leitstelle.

Fahrgäste14.
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13.1 Die Haltestellen der Fernbuslinien gehören in 
den seltensten Fällen dem Betreiber. Zumeist be-
finden sich die Haltestellen bzw. die Gelände auf 
denen sie eingerichtet sind, in kommunaler Hand. 
Sie gelten als öffentliche Straße, so dass die Regeln 
der StVO voll gültig sind.

Merke: Verhalten Sie sich so, dass eine 
Gefährdung der übrigen Verkehrsteilnehmer 
ausgeschlossen ist.

13.2 Beim Anfahren ist auf andere Nutzer (andere 
Fernbusbetreiber, Liniennahverkehr, Reisebusse) 
sowie auf andere Verkehrsteilnehmer, Fußgänger 
und Reisende Rücksicht zu nehmen. Bleiben Sie je-
derzeit anhaltebereit.

13.3 Behandeln Sie die ortsfesten Einrichtungen 
an den Haltestellen (Toiletten, Abfallbehälter, über-
dachte Wartebereiche usw.) gut und melden Sie Be-
schädigungen Ihrer Leitstelle.

13.4 Informieren Sie Ihre Fahrgäste bei Bedarf 
über die Anschlussmöglichkeiten in das Stadtzen-
trum, wenn die Haltestelle nicht zentral gelegen ist.

Hinweis: Das Ankündigen der nächsten 
Haltestelle vor ihrem Erreichen per Bordmik-
rophon ist auch im Fernbusverkehr vorge-
schrieben (§ 8 Abs. 2 BOKraft). Informieren 
Sie ggf. über Verspätungen oder betriebliche 
Besonderheiten.

Haltestellen13.
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